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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  was sie konkret unter dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Lan-
desverwaltung versteht;

2.  welche Vor- und Nachteile sie im Einsatz von KI in der Landesverwaltung 
sieht;

3.		welche	Kenntnisse	sie	zum	Einsatz	von	KI	in	der	öffentlichen	Verwaltung	aus	
anderen Bundesländern hat;

4.  welche Projekte sie zum Einsatz von KI in der Landesverwaltung in den ver-
gangenen fünf Jahren gefördert hat bzw. fördert (bitte mit konkreter Darstel-
lung des jeweiligen Projekts, der hierfür bereitgestellten Haushaltsmittel, dem 
Auftraggeber, dem Projektträger etc.);

5.  nach welchen ethischen Maßstäben und Leitlinien der Einsatz von KI in der 
Landesverwaltung erfolgt;

6.  wie sie sicherstellt, dass diese ethischen Maßstäbe und Leitlinien bei der KI-
Assistenz „F13“ eingehalten werden; 

7.  wie sie sicherstellt, dass der Einsatz der KI-Assistenz „F13“ barrierefrei ist und 
trotz komplexer Algorithmen für die Anwenderinnen und Anwender nachvoll-
ziehbar bleibt;

8. welchen Datenschutzstandards der Einsatz der KI-Assistenz „F13“ unterliegt;

Antrag
des Abg. Daniel Karrais u. a. FDP/DVP

und

Stellungnahme
des Staatsministeriums

Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Landesver-
waltung
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 9.  welche Landesministerien und ggf. nachgeordneten Behörden die KI-Assis-
tenz „F13“ bereits einsetzen bzw. in den kommenden Monaten einsetzen werden;

10.  welche Erkenntnisse und Ergebnisse ihr bisher aus dem Einsatz der KI-Assis-
tenz „F13“ in der Landesverwaltung vorliegen;

11.  wie konkret der Einsatz der KI-Assistenz „F13“ in der Landesverwaltung zum 
Ziel der Verwaltungsmodernisierung beitragen soll (siehe auch: Südwest Presse 
[9. Mai 2023]: „Wie Künstliche Intelligenz in der Landesverwaltung helfen 
soll“);

12.  welche Bundesländer und Bundesbehörden bisher Interesse an einer Nutzung 
des KI-Assistenzsystems „F13“ bekundet haben;

13.  inwiefern sie diesen Bundesländern und Bundesbehörden sowie den Kommu-
nen in Baden-Württemberg das KI-Assistenzsystem „F13“ bereitstellen wird;

14.  wie sie KI in den vergangenen fünf Jahren insgesamt gefördert hat bzw. för-
dert (bitte mit konkreter Darstellung der hierfür bereitgestellten Haushalts-
mittel, dem Auftraggeber, dem Empfänger etc.);

15.  wie sie die Akzeptanz für den Einsatz von KI in der Landesverwaltung be-
wertet.

25.5.2023

Karrais, Goll, Weinmann, Haußmann, Dr. Timm Kern, 
Birnstock, Bonath, Brauer, Fischer, Haag, Heitlinger, 
Hoher, Dr. Jung, Reith, Dr. Schweickert, Trauschel FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Künstliche Intelligenz (KI) gehört zu den großen Schlagworten unserer Zeit. KI 
beschreibt weder eine Software noch ein Konzept, sondern ist eine Sammlung an 
möglichen Algorithmen, Modellen und Methoden.

Die Landesregierung will mit dem Einsatz von KI die Landesverwaltung mo-
dernisieren. Dazu hat das beim Staatsministerium angesiedelte Innovationslabor 
InnoLab_bw das Heidelberger Start-up-Unternehmen Aleph Alpha mit der Kon-
zeption eines KI-Assistenzsystem beauftragt, das seit März 2022 entwickelt wird.
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 20. Juni 2023 Nr. STM3INNO-1602-5/4/2 nimmt das Staats-
ministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium des Inneren, für Digitalisie-
rung und Kommunen, dem Ministerium für Finanzen, dem Ministerium für Kul-
tus, Jugend und Sport, dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, 
dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, dem Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und 
Integration, dem Ministerium der Justiz und für Migration, dem Ministerium für 
Verkehr, dem Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
sowie dem Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen zu dem Antrag wie 
folgt Stellung.

Vorbemerkung:

Die im Koalitionsvertrag 2021 bis 2026 von Bündnis 90/Die Grünen Baden-
Württemberg und der CDU Baden-Württemberg beschriebene Digitalpolitik des 
Landes sieht u. a. im Rahmen des Masterplans für die digitale Transformation der 
Verwaltung vor, dass Assistenzsysteme auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI) ge-
nutzt werden sollen.

In ihrer Pressemitteilung vom 10. Mai 2023 (https://stm.baden-wuerttemberg.de/
de/service/presse/meldung/pid/kuenstliche-intelligenz-in-der-verwaltung) hat die 
Landesregierung „F13“ vorgestellt, einen Prototyp eines KI-basierten Assistenz-
systems. F13 ist das erste Pilotprojekt, mit dem der Einsatz generativer KI-
Sprachmodelle in der Landesverwaltung getestet wird.

F13	ist	ein	Prototyp;	die	Funktionen	befinden	sich	in	einem	Teststadium	und	stel-
len kein abschließend entwickeltes Produkt dar. Die Testphase des Prototyps ist 
bis Ende des dritten Quartals 2023 vorgesehen.

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  was sie konkret unter dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Lan-
desverwaltung versteht;

Zu 1.:

Die	 Landesregierung	 versteht	Künstliche	 Intelligenz	 (KI)	 als	 einen	Oberbegriff	
für eine Reihe von Technologien, die Computer dazu befähigen, Aufgaben zu lösen, 
die bisher nur Menschen lösen konnten. KI-Anwendungen können beispielsweise 
Bilder oder Videos analysieren, Sprache verstehen und mit Menschen interagie-
ren. Allen KI-Anwendungen ist gemein, dass ihre Verhaltensweise und -regeln 
durch Computeralgorithmen erlernt werden („Training“ der KI). Das unterschei-
det KI-Anwendungen von regelbasierten Anwendungen, bei denen die Verhal-
tensregeln durch den Menschen vorgegeben werden. KI-Anwendungen können 
komplexere Aufgaben lösen, als mit regelbasierten Verfahren möglich ist.

In ihrer Mitteilung vom 10. Mai 2023 (https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/
service/presse/meldung/pid/kuenstliche-intelligenz-in-der-verwaltung) bezieht sich 
die Landesregierung auf den Einsatz von generativen Sprachmodellen in der Lan-
desverwaltung. Generative Sprachmodelle sind ein Teilbereich der Künstlichen 
Intelligenz. Generative Sprachmodelle können in der Lage sein, zu lernen und zu 
verstehen, wie Menschen sprechen, aber sie können nicht wirklich denken. Mit-
hilfe von generativen Sprachmodellen können Texte erstellt und textbasierte In-
formationen verarbeitet und aufbereitet werden. Die bekannteste Anwendung ge-
nerativer Sprachmodelle ist das interaktive Sprachprogramm ChatGPT, ein soge-
nannter Chatbot, entwickelt von der Firma OpenAI.
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Die Landesregierung testet den Einsatz von generativen Sprachmodellen mithilfe 
des in Zusammenarbeit mit der Aleph Alpha GmbH entwickelten Text-Assistenz-
Prototyps F13. Alle Mitarbeitenden der Landesverwaltung haben während der 
Testphase	Zugriff	auf	F13	und	können	mit	der	KI-Anwendung	Texte	zusammen-
fassen, Antworten auf Recherchefragen erhalten und Textbausteine generieren. 
Die Landesregierung testet mit F13 europaweit eine der ersten KI-Anwendungen 
auf Basis generativer Sprachmodelle innerhalb und für die Verwaltung.

2.  welche Vor- und Nachteile sie im Einsatz von KI in der Landesverwaltung 
sieht;

Zu 2.:

In ihrer Antwort vom 22. Februar 2023 auf die Kleine Anfrage 17/3932 beschreibt 
die Landesregierung ihre Sicht auf die Vor- und Nachteile des Einsatzes von KI in 
der Wirtschaft in Baden-Württemberg. In der Antwort geht die Landesregierung 
auch auf die Vor- und Nachteile des Einsatzes von KI in der Landesverwaltung 
ein.

Ergänzend ist zu sagen, dass es Zweck des F13-Prototypvorhabens ist, die Vor- 
und Nachteile des Einsatzes eines souveränen europäischen Sprachmodells im 
Speziellen und KI im Allgemeinen in der Verwaltung besser zu verstehen. Eine 
weiterführende Bewertung zum Einsatz generativer Sprachmodelle kann insofern 
erst auf Basis der Umsetzungserfahrungen des F13-Projekts erfolgen. Eine all-
gemeine Erörterung zu den Vor- und Nachteilen von KI im Allgemeinen kann im 
Rahmen dieser Anfrage nicht vorgenommen werden.

Zwei Herausforderungen beim Einsatz von generativen Sprachmodellen lassen 
sich aus den bisherigen Erkenntnissen hervorheben: Die Besonderheit der neuen 
Technologie ist, dass ein KI-generierter Text oft nicht von einem Menschen ge-
schriebenen Text unterschieden werden kann. Da generative Sprachmodelle kein 
logisches Verständnis der durch sie erstellten Texte haben, können sie Falschaus-
sagen tätigen. Ohne das nötige Fachwissen kann es schwierig sein, KI-generierte 
Texte auf Richtigkeit zu prüfen. Chatbots und vergleichbare Technologien können 
daher die Arbeit von Verwaltungsmitarbeitenden erleichtern, können und dürfen 
diese jedoch nicht ersetzen. Die Technologie kann lediglich „assistieren“. Aus 
diesem Grund wird F13 als Text-Assistenz bezeichnet.

Eine weitere Herausforderung von generativen Sprachmodellen ist, dass sie große 
Datenmengen benötigen, um gut zu funktionieren. Außerdem ist ausreichende Re-
chenleistung nötig, um die Modelle zu trainieren und zu testen. Für die Entwick-
lung und den Betrieb von generativen Sprachmodellen müssen daher umfang-
reiche Rechenkapazitäten und Entwicklungsressourcen bereitgestellt werden. Das 
hierfür benötigte Kapital steht nur wenigen Unternehmen und Forschungseinrich-
tungen zur Verfügung. Es besteht daher das Risiko, dass generative Sprachmodelle 
nur von wenigen Akteuren auf dem Markt angeboten werden und eine Oligopol-
stellung und eine damit einhergehende technologische Abhängigkeit entsteht. 

Zudem ist der Ressourcenverbrauch der Rechenzentren für weitergehende An-
wendungen	auch	im	Rahmen	der	künftigen	Beschaffungskriterien	zu	bewerten.

3.		welche	Kenntnisse	sie	zum	Einsatz	von	KI	in	der	öffentlichen	Verwaltung	aus	
anderen Bundesländern hat;

Zu 3.:

Die Landesregierung weiß von der Nutzung KI-basierter Anwendungen in der 
öffentlichen	Verwaltung	sowohl	in	Baden-Württemberg	als	auch	anderen	Ländern	
sowie auf Bundes- und Kommunalebene. Es wird verwiesen u. a. auf Jan Engel-
mann, Michael Puntschuh (2020): „KI IM BEHÖRDENEINSATZ: ERFAHRUN-
GEN UND EMPFEHLUNGEN“.
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Der	offizielle	Einsatz	von	generativen	Sprachmodellen	findet	nach	Kenntnis	der	
Landesregierung derzeit außerhalb Baden-Württembergs nur in Schleswig-Hol-
stein statt. Dort wurde laut Medienberichten der Einsatz von ChatGPT freigege-
ben. Innerhalb Baden-Württembergs testet die Stadt Heidelberg mit „Lumi“ einen 
Chatbot für die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie ein ver-
waltungsinternes Recherchesystem. Insofern erscheint die Landesverwaltung mit 
F13 als bundesweite Vorreiterin bei der Nutzung generativer Sprachmodelle für 
komplexere verwaltungsinterne Prozesse.

Im Kontext des polizeilichen Bund-Länder-Vorhabens Programm Polizei 20/20 
(P20) sind dem Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen fol-
gende Aktivitäten mit KI-Bezug aus anderen Ländern bekannt:

•  Zentralprogramm P20, Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI): 
Das P20 hat einen „KI-Campus“ aufgebaut, der regelmäßig Informationsver-
anstaltungen und Workshops zum Thema KI anbietet. Ziel ist die Vermittlung 
von Grundkompetenzen im Bereich KI und der länderübergreifende Austausch 
von Expertinnen, Experten, Entwicklerinnen und Entwicklern. Inwieweit kon-
krete Einsatzszenarien für KI oder eigene Produkte auf Basis von KI entwickelt 
werden, ist hier nicht bekannt.

•  Niedersachsen: Das LKA Niedersachsen hat eine KI-gestützte Software zur 
Vorerkennung	kinderpornografischer	Inhalte	entwickelt.	Die	Anwendung	wur-
de in P20 eingebracht und wird dort in der PG KIPO weiterentwickelt. Baden-
Württemberg pilotierte die Anwendung und wird diese landesweit einsetzen.

•  Die Polizeien Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen nutzen eine KI-ge-
stützte Analysesoftware der Firma Palantir Technologies zur Auswertung poli-
zeilicher Datenbestände bzw. bereiten deren Einsatz vor. Es ist vorgesehen, die 
Software über P20 als Verfahrensübergreifende Recherche- und Analyseplatt-
form (VeRA) sog. „Bundes-VeRA“ bundesweit bereitzustellen. Die Rahmen-
bedingungen für eine konsensfähige Bereitstellung und Nutzung der Software 
werden aktuell geprüft.

Des Weiteren werden Informationen über geförderte Projekte der Sicherheitsfor-
schung mit KI-Bezug auf nationaler sowie europäischer Ebene auf der Homepage 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) unter www.sifo.de 
zur Verfügung gestellt.

4.  welche Projekte sie zum Einsatz von KI in der Landesverwaltung in den ver-
gangenen fünf Jahren gefördert hat bzw. fördert (bitte mit konkreter Darstel-
lung des jeweiligen Projekts, der hierfür bereitgestellten Haushaltsmittel, dem 
Auftraggeber, dem Projektträger etc.);

Zu 4.:

Das Staatsministerium hat für das Prototypvorhaben F13 im Jahr 2022 mit der 
Entwicklung der Anwendung begonnen. Betreut wird das Projekt durch vorwie-
gend zwei Mitarbeitende des InnoLab_bw. Das Ministerium des Inneren, für Di-
gitalisierung und Kommunen ist beratend beteiligt. Auftraggeber und Projektträger 
ist das Staatsministerium, Umsetzungs- und Entwicklungspartner die Aleph Alpha 
GmbH. 

Für die Entwicklung und den Betrieb von F13 wurden Haushaltsmittel im niedri-
gen sechsstelligen Bereich bereitgestellt. 
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Nachfolgende Projekte wurden im Geschäftsbereich des Ministeriums des Inne-
ren, für Digitalisierung und Kommunen unterstützt bzw. gefördert:

•  Im Dezember 2018 startete das Projekt „Intelligente Videoüberwachung“ zur 
Erprobung einer intelligenten, algorithmenbasierten Videoüberwachung an aus-
gewählten Kriminalitätsschwerpunkten in der Mannheimer Innenstadt. Das ge-
meinsame Projekt des Landes Baden-Württemberg (Polizeipräsidium Mann-
heim), der Stadt Mannheim und des Fraunhofer Instituts für Optronik, System-
technik und Bildauswertung (IOSB) ist auf fünf Jahre ausgelegt und soll der 
Entwicklung einer Software zur automatisierten Detektion von Bewegungs- 
und	Verhaltensmustern	im	öffentlichen	Raum	dienen.	Die	Software	wird	unter	
Realbedingungen getestet und sukzessive weiterentwickelt. Sie soll typische 
Bewegungen der Straßenkriminalität (z. B. Schlagen, Treten, Hinfallen) selbst-
ständig erkennen und im Führungs- und Lagezentrum der Polizei automatisch 
Hinweise auf mögliche Straftaten bzw. Gefahrenlagen generieren. Das Land 
Baden-Württemberg investierte bislang insgesamt rund 700 000 Euro in das 
Projekt „Intelligente Videoüberwachung“.

•  Seit 2020 kooperieren das Kriminaltechnische Institut (KTI) des Landeskrimi-
nalamtes Baden-Württemberg (LKA BW) und das Institut für Angewandte 
Künstliche Intelligenz (IAAI) der Hochschule der Medien (HdM) im KI-For-
schungsprojekt „DOKIQ“ zur Entwicklung einer intelligenten Dokumenten-
untersuchungssoftware. Dokumentenfälschungen werden qualitativ immer hoch-
wertiger, Methoden der Dokumentenuntersuchungen immer komplexer und 
technisch anspruchsvoller. Gleichzeitig sind Dokumentenuntersuchungen auf-
grund hoher Zuwanderungszahlen ein Massenproblem. Die Software soll eine 
automatisierte Vorauswertung bei der Befunderhebung und der Weiterverarbei-
tung innerhalb eines selbstlernenden Systems gewährleisten. Zudem soll im 
Rahmen des Forschungsprojekts ein Regelwerk zur Feststellung von Fälschun-
gen erstellt werden. Das Regelwerk dient auch für die Untersuchung von Echt-
dokumenten, um Aussagen über die amtliche Ausstellung eines Dokumentes 
treffen	zu	können.	Zukünftig	sollen	Fälschungsserien,	Hinweise	und	Auffällig-
keiten automatisiert erkannt und zusammengeführt werden. Ziel ist es, durch 
eine maschinelle Vorprüfung eine schnellere, umfassendere und tiefergreifende 
Bewertung für den Sachverständigen bei der Gutachtenerstellung zu erlangen. 
Im Projekt „DOKIQ“ wird KI für die Erkennung von gefälschten Dokumenten 
erforscht und entwickelt. Das KI-Forschungsprojekt „DOKIQ“ ist Bestandteil 
der „Initiative Digitalisierung Kriminaltechnik (IDK)“, bei der das Ministerium 
des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Projektauftraggeber ist. Für das 
Projekt stehen insgesamt 1,02 Mio. Euro zur Verfügung. Weitere Gelder stam-
men aus Kooperationsvereinbarungen mit anderen Behörden.

•  Der „KiPo-Analyzer“ ist eine Applikation aus dem Programm Niedersachsen-
KünstlicheIntelligenz	(vgl.	Antwort	zu	Ziffer	3)	und	wird	landesweit	kostenfrei	
zur Verfügung gestellt, um den Auswerteprozess im Bereich der Bekämpfung 
von	Kinderpornografie	zu	unterstützen.	Es	dient	der	Vorselektion	von	Bildern	
und	Videos	mit	pornografischem	Inhalt.	Der	„KiPo-Analyzer“	ist	beim	Bundes-
Projekt	P20	angesiedelt.	Dort	befindet	 sich	auch	der	Projektträger.	 In	Baden-
Württemberg erfolgt nach einem Pilotprojekt ein landesweiter Rollout. 

•  MoNa ist ein Forschungsprojekt des LKA BW mit der Hochschule Mittweida. 
Ziel ist die Entwicklung eines Systems zur semantischen Analyse von Kurz-
nachrichten in Messenger-Diensten wie WhatsApp oder Telegram. MoNa be-
findet	sich	aktuell	im	Testbetrieb	innerhalb	des	LKA	BW	sowie	den	Kriminal-
polizeidirektionen Stuttgart und Heidelberg. Die Finanzierung des Forschungs-
projektes erfolgte über die IDK im Jahr 2019. Mit dem Finanzierungsbetrag 
von 600 000 Euro sind der wissenschaftliche Partner, die Hardware sowie die 
sonstigen	Beschaffungen	abgedeckt.
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•  Bei Cortado handelt es sich um ein Erweiterungsmodul zur bestehenden Aus-
wertesoftware VizX2 der Firma ZiuZ. VizX2 ist eine bei der Polizei Baden-
Württemberg	in	Verwendung	befindliche	Software	zur	Auswertung	kinder-	und	
jugendpornografischer	Inhalte.	Eine	Verwendung	losgelöst	von	VizX2	ist	nicht	
möglich. Das Softwaremodul Cortado ermöglicht die Anwendung von Metho-
den des maschinellen Lernens, mittels welcher die Suche nach bestimmten, 
gleichartigen Inhalten von Bildern vereinfacht und automatisiert werden kann. 
Als Beispiel kann hier das Konzept „No People“ angeführt werden. Bei Ver-
wendung des Konzepts werden dem Nutzer alle Bilder ohne Personen ange-
zeigt. Damit reduziert sich die Anzahl der auszuwertenden Bilder um ein Viel-
faches, da ein sexueller Missbrauch bzw. entsprechende Missbrauchshandlun-
gen stets mit der Darstellung von Personen einhergehen. Weitere Konzepte des 
maschinellen Lernens sind in Cortado integriert und können ohne weitere An-
passungen genutzt werden. Darüber hinaus ist die Erstellung von neuen und 
vor	allem	eigenen	Konzepten	möglich,	was	eine	spezifische	und	fallorientierte	
Entwicklung von weiteren Filterkriterien mithilfe von maschinellem Lernen er-
möglicht. Die Kosten für einen landesweiten Rollout von Cortado beliefen sich 
ursprünglich auf rund 120 000 Euro. Die Finanzierung erfolgte über zen trale 
Finanzmittel im Rahmen der IDK im Jahre 2019.

•	 	Die	Anwendung	Core	des	Herstellers	T3K	aus	Österreich	befindet	sich	aktuell	
im Testbetrieb beim LKA BW und dient der Objekterkennung innerhalb von 
Bildern	und	Videos	(z.	B.	Erkennen	von	Waffen	u.	ä.).	Es	soll	 in	Verbindung	
mit dem Auswertesystem Nuix bei der inhaltlichen Auswertung von mobilen 
Datenträgern unterstützen. Die Lizenzkosten belaufen sich für ein Jahr auf 
56 250 Euro. Diese werden durch das LKA BW getragen.

•  SpeechTrust+ ist die Entwicklung neuartiger KI-basierter Technologien und 
Software-Werkzeuge für Ermittlungsbehörden mit dem Ziel, synthetische Sprach-
aufzeichnungen und Sprachfälschungen zuverlässig zu erkennen. Damit soll  
u.	 a.	 ermöglicht	werden,	 die	 Echtheit	 von	Beweismitteln	 zu	 verifizieren,	 um	
deren	Verwendung	in	Ermittlungsverfahren	sicherzustellen	oder	öffentlich	ver-
breitete sprachbasierte oder audiovisuelle Mediendaten auf Manipulationen hin 
zu prüfen. Der Arbeitsbereich Multimediaforensik des LKA BW ist als assozi-
ierter Partner im Forschungsprojekt SpeechTrust+ vertreten. Die Projektleitung 
obliegt dem Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie. Für das LKA 
BW entstehen durch die Teilnahme am Projekt keine Kosten.

•  Die Polizei BW plant die Entwicklung einer KI-Plattform („KIRKE – Künst-
liche	Intelligenz	für	Recherche,	Klassifizierung	und	Ermittlungsunterstützung“)	
für verschiedene Anwendungsfälle im Bereich generativer KI-Sprachmodelle. 
Der Innovationsimpuls soll voraussichtlich in Kooperation mit dem Ministeri-
um des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen, dem InnoLab_bw (Staats-
ministerium) und dem Ministerium der Justiz und für Migration in einem ers-
ten Schritt unterschiedliche kurz- bis mittelfristig erreichbare Anwendungsfälle 
beschreiben, endnutzerorientiert und anwendungsfallabhängig Demonstratoren 
für unterschiedliche Anwendungsfälle eines oder mehrerer KI-Sprachmodelle 
in Form von Minimal Viable Products (MVPs) in Laborumgebungen entwi-
ckeln und diese nach der Testphase als KIRKE in den Echtbetrieb – also die 
Nutzung durch alle jeweiligen Bedarfsträger – überführen.

•  Der Chatbot Corey, der über einschlägige Internet-Seiten erreichbar war, war ein 
großer Erfolg im Kontext der Coronapandemie. Insbesondere nach Änderungen 
der Corona-Verordnung wurde Corey rund 10 000-mal am Tag aufgerufen. 

•  Mit KI im Dienstleistungsportal service-bw entlastet die Landesregierung die 
Verwaltungsredaktionen	effizient	und	effektiv	bei	der	Übersetzung	von	Verwal-
tungstexten. Auf Knopfdruck werden von dem externen Dienst DeepL Lebens-
lagen und Leistungsbeschreibungen automatisch und qualitativ hochwertig in 
wenigen Sekunden übersetzt, damit ausländische Fachkräfte in Baden-Würt-
temberg	besser	zu	ihrer	Verwaltung	finden.	Die	erforderlichen	Haushaltsmittel	
in Höhe von 6 150 Euro jährlich werden fortlaufend durch das Ministerium des 
Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur Verfügung gestellt.
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•	 	Überdies	 werden	 aktuell	 die	 Möglichkeiten	 des	 Einsatzes	 des	 generativen	
Sprachmodells	der	Aleph	Alpha	GmbH	für	die	Zuständigkeitsfindung	im	Ser-
viceportal service-bw geprüft.

•  Von 2021 bis 2023 hat das Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württem-
berg (LfV) als assoziierter Partner an einem Forschungsprojekt des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) mitgewirkt, das sich mit der 
Erprobung von KI-gestützten Verfahren zur Erkennung und Beobachtung von 
Radikalisierungszeichen in sozialen Medien beschäftigte. Das Projekt ERAME 
setzte sich aus sozialwissenschaftlichen, technologiewissenschaftlichen und rechts-
wissenschaftlichen Komponenten zusammen, die von den Projektpartnern Ins-
titut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel (ISPK), dem Fraunhofer-Ins-
titut für intelligente Analyse- und Informationssysteme (IAIS) und dem Centre 
for Security and Society an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (CSS) 
umgesetzt wurden. Ziel des Projekts war die Entwicklung der Demonstrator-
Version eines Software-Instruments, das menschliche Anwender durch eine 
Reihe teilweise KI-gestützter Verfahren beim Finden, Auswerten und Beobach-
ten islamistisch-extremistischer Inhalte unterstützt. Dasselbe Konsortium arbei-
tet – wiederum unter Mitwirkung des LfV als assoziierter Partner – seit 2023 
im Rahmen des BMBF-geförderten Projekts ERAME-REX an der Erprobung 
dieser Verfahren für den Phänomenbereich Rechtsextremismus. Dafür wurden 
bzw. werden das vorhandene Personal eingesetzt.

•	 	Überdies	 wurde	 die	 Führungsakademie	 Baden-Württemberg	 im	 Rahmen	 der	
Digitalakademie@bw für 1. Februar 2021 bis 31. Januar 2023 bzw. 15. April 
2023	bis	31.	März	2025	beim	Kompetenzzentrum	Digital	Leadership	finanziell	
mit insgesamt 860 000 Euro unterstützt. In diesem Rahmen gibt es auch spe-
zielle Angebote für KI.

Nachfolgende Projekte wurden im Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen 
unterstützt bzw. gefördert:

•  Die fortlaufende Digitalisierung und Technisierung erlaubt der Steuerverwal-
tung	trotz	steigender	Aufgabenfülle	und	der	Herausforderungen	des	demografi-
schen Wandels die Erfüllung ihrer Aufgaben. Insbesondere der Einsatz von KI 
bewirkt für nahezu alle Tätigkeitsfelder enorme Veränderungen. Er ermöglicht 
insbesondere:

 – die Optimierung von Organisationsstrukturen und Arbeitsprozessen,
 – die verbesserte Kommunikation mit allen Beteiligten,
	 –	 	Qualitätssteigerung	bei	der	Fallauswahl	und	dem	Aufgriff	von	Einzelsach-

verhalten.
  Im Vorhaben KONSENS – Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuer-

verwaltung – wirken Bund und Länder zur erheblichen Verbesserung und Er-
leichterung des gleichmäßigen Vollzugs der Steuern beim einheitlichen Einsatz 
von IT-Verfahren und Software sowie ihrer einheitlichen Entwicklung zusam-
men.	Dies	umfasst	die	Planung,	Beschaffung	und	Entwicklung	sowie	den	Ein-
satz,	die	Pflege	und	Wartung	der	einheitlichen	IT-Verfahren	und	der	einheitli-
chen Software. In KONSENS befassen sich verschiedene Verfahren mit dem 
Einsatz von KI, insbesondere beim Risikomanagement.

  Die Finanzverwaltung Baden-Württemberg treibt ganz in der Tradition des 
Landes	der	Erfinder	und	der	Innovationen	den	Einsatz	von	KI	voran.

•  Im Zuge der Digitalisierungsmaßnahmen des Landes Baden-Württemberg (di-
gital@BW) hat das Ministerium für Finanzen den „Steuerchatbot BW“ ent-
wickelt, um Auskünfte zu allgemeinen organisatorischen und steuerfachlichen 
Anliegen zu geben, ohne dass dabei ein Bezug zum jeweiligen (persönlichen) 
Einzelsachverhalt (Steuerdaten) hergestellt wird. Bürgerinnen und Bürger kön-
nen dabei an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr in einen Dialog mit dem 
Chatbot treten, der durch gezielte Rückfragen durch den Verlauf des Dialogs 
leitet. Er arbeitet dabei auf einer kontrollierten Datenbasis, die kontinuierlich 
nachgepflegt	und	 trainiert	wird,	 sodass	mithilfe	von	KI	das	 richtige	Antwort-
verhalten des Chatbots gesteuert und fortlaufend verbessert wird. Insbesondere 
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bei der Umsetzung der Grundsteuerreform hat sich der Einsatz eines Chatbots 
als sehr wertvoll erwiesen, um einen Service für Bürgerinnen und Bürger zu 
bieten und die Finanzämter zu entlasten. Um diese Leistungen zur Verfügung 
zu stellen, wurden Haushaltsmittel in Höhe von rund 870 000 Euro verwendet.

•  Die Prüfungsdienste, vor allem die Steuerfahndung, sind regelmäßig mit enor-
men Datenmengen konfrontiert. Um diese innerhalb einer überschaubaren Zeit 
überhaupt	 noch	 analysieren	 zu	 können,	 wurde	 die	 Entscheidung	 getroffen,	
komplexe Datenanalyse-Tools und KI-Komponenten in Baden-Württemberg 
einzusetzen. Die verwendete Datenbasis wird analysiert, kontinuierlich erwei-
tert und zur Entwicklung von KI-Modellen verwendet. Die so entstehenden 
KI-Modelle werden damit das Potenzial haben, perspektivisch die statischen 
und auf Regeln basierenden Auswertungen durch ein dynamischeres und auf 
den neuesten Methoden basierendes Verfahren zu ergänzen. Für den Ausbau 
des Risikomanagements und der Auswertungssysteme für den Außendienst sol-
len in 2023 rund 1 Mio. Euro investiert werden.

•	 	Weitere	KI-Projekte	befinden	sich	in	Planung	und	werden	entsprechend	der	zur	
Verfügung stehenden Haushaltsmittel priorisiert und angegangen. Die Umset-
zung der Maßnahmen erfolgt grundsätzlich im Rahmen der bestehenden Haus-
haltsermächtigungen.	Soweit	es	darüber	hinaus	finanzieller	Mittel	bedarf,	steht	
die Umsetzung unter dem Vorbehalt, dass entsprechende Haushaltsmittel etati-
siert werden. Die Bereitstellung von Ressourcen bleibt somit dem Haushalts-
gesetzgeber vorbehalten.

Folgende KI-Projekte werden an der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württem-
berg (LUBW), einer nachgeordneten Behörde des Ministeriums für Umwelt, Kli-
ma und Energiewirtschaft, durchgeführt:

•  KI-Unterstützung bei der Plausibilisierung von Wasserstandsdaten: An den 
hydrologischen Landespegeln werden jährlich Millionen von Einzeldaten ge-
messen. Die Datenströme werden aufgrund neuer leistungsfähigerer Sensorik 
immer umfangreicher.

  Diese Messwerte sind Grundlage für weitere Auswertungen und Folgeproduk-
te wie z. B. Hoch- und Niedrigwasserstatistiken, Hochwassergefahrenkarten 
sowie Hochwasserschutzmaßnahmen. Die hydrometrischen Rohdaten müssen 
daher durch erfahrenes Personal auf Plausibilität geprüft und für die weiteren 
Auswertungen freigegeben werden.

  Ziel ist es, mit KI-Methoden die aufwendige und komplexe Plausibilisierung 
von	Messdaten	zu	unterstützen	und	effizienter	zu	gestalten.	Für	das	Projekt	ste-
hen Datenbestände von über 200 Pegeln zur Verfügung, die über den Zeitraum 
von 2000 bis 2020 über einen Haupt- und einen Sekundärsensor und eine min-
destens	 stündliche	Auflösung	 verfügen.	Weitergehend	werden	Niederschlags-
daten von über 200 Messstationen in Baden-Württemberg berücksichtigt. 

  Die Entwicklungen entstehen im Rahmen einer Masterarbeit und sollen zu-
nächst Grundlagen und erste Erfahrungen liefern. Aktuell existiert ein halb-
automatisch ablaufender Prototyp, der im direkten Vergleich zu einer parallel 
stattfinden	konventionellen	Plausibilisierung	getestet	wird.

  Beteiligt sind das Kompetenzzentrum Umweltinformatik (KUI) und die Hoch-
wasservorhersagezentrale Baden-Württemberg (HVZ) der LUBW. Bisher wur-
den noch keine Haushaltsmittel in Anspruch genommen, da die bisherigen Be-
arbeitungen im Rahmen einer Masterarbeit eines LUBW-Mitarbeiters durchge-
führt wurden.

•  KI-System für die Hochwasservorhersage im Testbetrieb der HVZ: Im Rahmen 
einer Masterarbeit wurde am KIT – Karlsruher Institut für Technologie – ein 
KI-System	für	die	Hochwasservorhersage	angelernt	und	die	Offline-Vorhersa-
gequalität für einzelne Pegel im Neckargebiet untersucht. 

  In Zusammenarbeit mit dem KIT sowie mit externer Unterstützung (speziali-
siertes Ingenieurbüro) wurde das KI-basierte Vorhersagesystem im März 2023 
in das Vorhersagesystem der HVZ in einen prä-operationellen Testbetrieb auf-
genommen. Im Rahmen kommender Hochwasser sollen HVZ-intern erste Er-
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fahrungen mit der operationell erzielbaren Qualität der KI-basierten Vorhersa-
gen gewonnen werden.

  Projektbeteiligte sind das KIT, die Hydron GmbH und die LUBW (HVZ). Die 
eingesetzten Haushaltsmittel betragen 25 704 Euro.

Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen erprobt in seinem Projekt 
„Digitaler	geo-Zwilling	BW:	Mit	KI	Gebäude	landesweit	effizient	erkennen“,	in-
wieweit Gebäudeveränderungen über Luftbilder und andere Fernerkundungsdaten 
automatisiert detektiert werden können. Untersucht wird hierbei auch, ob eine KI-
gestützte Gebäudedetektion grundsätzlich möglich ist und ob diese die Vermes-
sungsbehörden bei ihrer Arbeit zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters un-
terstützen kann. Fördermittel wurden für das aktuelle Projekt nicht bereitgestellt.

Das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg baut im Zeitraum bis 2025 ein 
landesweites, digitales Verkehrsmodell auf. Hierbei handelt es sich um einen di-
gitalen Zwilling des gesamten Verkehrssystems im Land, auf dessen Basis die 
Auswirkungen von verkehrspolitischen Rahmensetzungen und planerischen Ent-
scheidungen auf das tatsächliche Verkehrsgeschehen sowie damit verbundene 
Umweltwirkungen simuliert werden können. Im Regelbetrieb basieren nach der-
zeitigem Stand der Technik Verkehrsmodelle im Allgemeinen wie auch im Fall 
des Landesverkehrsmodells auf herkömmlichen Rechenverfahren wie etwa sta-
tistischen	Regressionen,	in	Erprobung	befinden	sich	jedoch	ergänzende	Verfahren	
auf KI-Basis. Sobald diese eine Einsatzreife für den tatsächlichen Betrieb erlangt 
haben,	wird	 auch	 das	 Landesverkehrsmodell	 davon	 profitieren.	Neben	Rechen-
verfahren zur Abschätzung des Verkehrsaufkommens wird KI absehbar Verkehrs-
modelle auch bei der Datenanalyse unterstützen, beispielsweise indem auf Basis 
von Luftbildern Einwohnerdichten und anderen Strukturmerkmale abgeleitet wer-
den können.

KI ist zudem eine wesentliche Grundlage für das automatisierte und vernetzte 
Fahren. Auf diesem Gebiet besitzt Baden-Württemberg eine bundesweit heraus-
ragende Kompetenz. Dies geht u. a. auf den Strategiedialog Automobilwirtschaft 
BW (SDA BW) und das Testfeld für autonomes Fahren (TAF BW) zurück. Im 
Strategiedialog Automobilwirtschaft BW wurde zwischenzeitlich im Themenfeld 
„Daten“ ein Projekt zum Einsatz von KI über die verschiedenen Stakeholder hin-
weg und insoweit auch in der Landesverwaltung angestoßen. Die Vernetzung von 
Fahrzeugen	untereinander,	mit	der	Umwelt	und	mit	der	Infrastruktur	eröffnet	völ-
lig neue Möglichkeiten, sodass Fahrzeuge Informationen erhalten, die über die 
Fähigkeiten des menschlichen Auges oder der eingebauten Sensoren hinausgehen. 
In Zukunft wird im Rahmen der intelligenten Straße aufbauend auf einer daten-
gestützten Kommunikation zwischen Fahrzeugen, Infrastruktur, IT-Zentren und 
Leitstellen eine Verbesserung der Verkehrssteuerung sowie der Verkehrssicherheit 
möglich.	Diese	Anwendungen	werden	unter	dem	Begriff	„Cooperative	Intelligent	
Transport Systems“ (C-ITS) zusammengefasst. So ergibt sich auch hier für die 
Landesverwaltung das Erfordernis, KI im unmittelbaren Zuständigkeitsbereich 
zur Anwendung zu bringen. So wird das Ministerium für Verkehr beispielsweise 
im Bereich der Mobilitäts- und Verkehrssteuerung die Anwendung KI-basierter 
Verfahren für die Optimierung von Ampelsteuerungen erproben.

Darüber hinaus erfolgten keine Förderungen im engeren Sinne (Zuwendungen) 
für KI-Projekte.

5.  nach welchen ethischen Maßstäben und Leitlinien der Einsatz von KI in der 
Landesverwaltung erfolgt; 

Zu 5.:

Neben den Vorteilen, die der Einsatz von KI mit sich bringt, entstehen auch neue 
Risiken durch Fehler von Algorithmen, die dazu führen können, dass entweder 
Relevantes übersehen wird oder für (Un-)Beteiligte Nachteile entstehen. In der 
KI-Fachdiskussion spielen insbesondere Diskriminierungsrisiken eine Rolle, er-
zeugt durch die Datensätze, die für das KI-Training verwendet werden. Die Ob-
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jektivität von generativen Sprachmodellen hängt direkt davon ab, wie sehr die 
Trainingsdaten der Modelle real existierende Mustern und Varietät repräsentieren.

Um solche Fragestellungen mit einem ganzheitlichen Ansatz zu beleuchten, er-
folgt im Rahmen von Forschungsprojekten regelmäßig eine ethische bzw. rechts-
wissenschaftliche Begleitforschung, sodass sich auch der projektbezogene For-
schungsanteil von KI stets in dem gesetzlich vorgegebenen Rahmen bewegen 
kann.

Soweit ein Einsatz von KI in der Landesverwaltung erfolgt, ist primärer Maßstab 
für den Einsatz von KI der rechtliche Rahmen. Die Entwicklung von ethischen 
Maßstäben und Leitlinien für den Einsatz von KI in der Landesverwaltung ist eine 
ressortübergreifende Aufgabe. Die Ministerien stehen sowohl hierzu als auch zum 
möglichen Einsatz von KI untereinander in engem Austausch.

Spezifische	Regelungen	 für	den	Einsatz	generativer	Sprachmodelle	wurden	bis-
lang	nicht	getroffen,	da	ressortübergreifende	Einsatzmöglichkeiten	in	der	Landes-
verwaltung zunächst nur im Kontext der Pilotierung des Text-Assistenz-Prototyps 
F13 erprobt werden. Daran anknüpfend sind Empfehlungen für den Umgang mit 
generativen Sprachmodellen geplant.

Beim Einsatz von KI in der Landesverwaltung sollten die Ausführungen der Stel-
lungnahme „Mensch und Maschine – Herausforderungen durch Künstliche Intel-
ligenz“ des Deutschen Ethikrats vom 20. März 2023 berücksichtigt werden (https://
www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Stellungnahmen/deutsch/stellungnahme-
mensch-und-maschine.pdf).

Außerdem weist das Ministerium für Finanzen darauf hin, dass im Bereich der 
Finanzverwaltung regelmäßig mit sensiblen Daten gearbeitet wird, die einem be-
sonderen Schutzbedürfnis unterliegen. Der Schutz vor Missbrauch ist für die Lan-
desregierung dabei von besonderer Bedeutung. Die Verwendung der Daten erfolgt 
stets unter Wahrung des Steuergeheimnisses, des Datenschutzes, unter Beachtung 
der im Grundgesetz festgeschriebenen Grundrechte und nach dem Grundsatz, die 
Gleichmäßigkeit der Besteuerung sicherzustellen.

Das Ministerium der Justiz und für Migration hält es überdies für erforderlich, 
bei der Umsetzung von KI-Methoden in seinem Geschäftsbereich eine ganzheitli-
che Betrachtung vorzunehmen, die als „Trustworthy AI“ oder „Vertrauenswürdige 
KI“ bezeichnet wird. Dabei spielen Transparenz, Erklärbarkeit, Fairness, Robust-
heit und Datenschutz von KI-Systemen eine zentrale Rolle. Diese müssen für den 
gesamten KI-Lebenszyklus, also Design, Entwicklung, Nutzung und Wartung be-
rücksichtigt werden. 

Vor diesem Hintergrund begrüßt die Justiz die von der EU entwickelte Verord-
nung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung harmonisierter 
Vorschriften für KI (Gesetz über Künstliche Intelligenz) und zur Änderung be-
stimmter Rechtsakte der Union, die voraussichtlich im kommenden Jahr in Kraft 
treten	wird.	Diese	Verordnung	sieht	eine	differenzierte	Risikoeinstufung	von	KI-
Anwendungen vor, die unterschiedliche Maßnahmen beim Einsatz solcher An-
wendungen erforderlich machen. Der Einsatz von KI in der Justiz orientiert sich 
daher künftig neben den Grundsätzen von „Trustworthy AI“ auch an den Vorga-
ben des hierfür vorgesehenen europäischen Rechtsrahmens.

Beim künftigen Einsatz von KI-Technologien beabsichtigt das Ministerium für 
Verkehr, Augenmerk auf die Bedeutung von Trainingsdaten als Grundlage ma-
schinellen Lernens zu legen. Die Erklärbarkeit von Ergebnissen muss stets in aus-
reichendem Maße gegeben sein, wodurch die Funktionsweise und Entscheidungs-
findung	 eines	 KI-Modells	 transparent	 und	 nachvollziehbar	 werden	 kann.	 Nach	
Auffassung	 des	Ministeriums	 für	Verkehr	müssen	 auch	 die	Arbeitsbedingungen	
berücksichtigt werden, unter denen KI-Anwendungen programmiert und trainiert 
werden, wenn derartige Anwendungen für den Einsatz in der Landesverwaltung 
ausgewählt werden. In diesem Zusammenhang ist es auch von wesentlicher Be-
deutung, dass Daten soweit wie möglich im Rahmen von Open-Source zur Ver-
fügung gestellt werden.
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6.  wie sie sicherstellt, dass diese ethischen Maßstäbe und Leitlinien bei der KI-
Assistenz „F13“ eingehalten werden; 

Zu 6.:

F13 wurde mit besonderem Fokus auf Datenschutz, Erklärbarkeit, Transparenz 
und Souveränität entwickelt.

•  Datenschutz: Im Unterschied zu ChatGPT oder ähnlichen Chatbots werden 
in F13 die Informationen und eingegebenen Daten der Nutzenden nicht ver-
wendet, um Sprachmodelle weiter zu trainieren. Das bedeutet zwar, dass F13 
nicht die gleiche Dialogfähigkeit aufweist wie ChatGPT, aber so ist ein höhe-
rer	Schutz	der	Verwaltungsdaten	möglich.	Auch	findet	die	Datenverarbeitungen	
primär im gesicherten Landesverwaltungsnetz statt.

•  Erklärbarkeit & Transparenz: In F13 können Nutzerinnen und Nutzer sich im-
mer die Textabschnitte anzeigen lassen, auf deren Grundlage F13 einen neuen 
Text erstellt hat. Dadurch ist es möglich, die Inhalte auf Richtigkeit zu prüfen. 
Die Auswahl und Weiterverwendung von Textbausteinen bleibt damit in der 
Verantwortung der Nutzerinnen und Nutzer.

•  Souveränität: Die mit F13 durchsuchbaren Dokumente werden von der nutzen-
den Person oder der Landesverwaltung ausgewählt und bereitgestellt. Dadurch 
behalten sie die Kontrolle über die verarbeiteten Informationen. Außerdem er-
folgt die Verarbeitung von Daten vollständig in Deutschland, mit in Deutsch-
land trainierten und betriebenen generativen Sprachmodellen.

Es ist darüber hinaus Zweck des Prototypvorhabens, Erkenntnisse darüber zu ge-
winnen, wie die ethischen Maßstäbe und Leitlinien der Landesverwaltung für den 
Einsatz von KI weiterentwickelt werden können. 

7.  wie sie sicherstellt, dass der Einsatz der KI-Assistenz „F13“ barrierefrei ist 
und trotz komplexer Algorithmen für die Anwenderinnen und Anwender nach-
vollziehbar bleibt; 

Zu 7.:

Als Prototyp ist F13 noch nicht barrierefrei zugänglich. Die browserbasierte Be-
nutzeroberfläche	wurde	 zusammen	mit	 über	 50	Testerinnen	 und	Testern	 entwi-
ckelt und an ihre Bedürfnisse angepasst. Mithilfe von Infofeldern und FAQ-Seite 
(„häufig	gestellte	Fragen“)	in	der	F13	Webanwendung	sowie	verwaltungsinternen	
Präsentationen werden die Funktionen erklärt und Fragen beantwortet. Anwende-
rinnen und Anwender können F13 ohne Vorwissen einsetzen.

Mithilfe der Quellfunktion können Anwenderinnen und Anwender Ursprungs- 
und Ergebnistext vergleichen und die Arbeit der KI-Anwendung nachvollziehen.

8. welchen Datenschutzstandards der Einsatz der KI-Assistenz „F13“ unterliegt; 

Zu 8.:

Der Datenschutz im F13 Prototypprojekt unterliegt den üblichen Standards des 
Landes Baden-Württemberg.

Bei generativen Sprachmodellen handelt es sich um eine neue Technologie, wes-
halb	neue	Fragen	zu	Rechtsgrundlagen,	Schutz	von	Betroffenenrechten	und	not-
wendigen Maßnahmen des Datenschutzes entstehen können. Zur Vertiefung die-
ser Fragen ist das Umsetzungsteam auf den Landesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit (LfDI) Baden-Württemberg zugegangen. 
Zahlreiche Fragen zum Umgang mit großen Sprachmodellen scheinen sich aber 
auch unter den deutschen Datenschutzbehörden noch in Diskussionsprozessen zu 
befinden,	für	die	eine	Weiterentwicklung	bzw.	Präzisierung	des	rechtlichen	Rah-
mens notwendig erscheinen mag.
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9.  welche Landesministerien und ggf. nachgeordneten Behörden die KI-Assistenz 
„F13“ bereits einsetzen bzw. in den kommenden Monaten einsetzen werden; 

Zu 9.:

Alle Verwaltungsmitarbeitenden von Landesministerien und nachgeordneten Be-
hörden,	die	Zugriff	auf	das	Landesverwaltungsnetz	haben,	können	F13	testen.

10.  welche Erkenntnisse und Ergebnisse ihr bisher aus dem Einsatz der KI-Assis-
tenz „F13“ in der Landesverwaltung vorliegen; 

Zu 10.:

Die Landesregierung nimmt ein hohes Interesse der Verwaltungsmitarbeitenden 
am Einsatz von F13 wahr. Bei internen Vorstellungen via Videokonferenz waren 
einige Hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer anwesend. Auch wurde die An-
wendung bisher aktiv genutzt, mit im Schnitt über 100 Anwendungen täglich.

Erste Rückmeldungen von Nutzenden zeigen, dass F13 gerade bei repetitiven 
Textarbeiten	 sowie	 beim	 erstmaligen	Aufarbeiten	 großer	Textmengen	Effizienz-
gewinne bringt. Bei komplex formatierten Dokumenten neigt die Anwendung je-
doch zu „Halluzinationen“, dem Generieren von Falschaussagen. Hierbei handelt 
es sich um ein bekanntes Problem generativer Sprachmodelle.

Eine abschließende Bewertung des Einsatzes des F13 erfolgt zum Abschluss des 
Prototyps. Schwachstellen des Prototyps können in einer möglichen Weiterent-
wicklung behoben werden.

11.  wie konkret der Einsatz der KI-Assistenz „F13“ in der Landesverwaltung 
zum Ziel der Verwaltungsmodernisierung beitragen soll (siehe auch: Südwest 
Presse [9. Mai 2023]: „Wie Künstliche Intelligenz in der Landesverwaltung 
helfen soll“); 

Zu 11.:

Die Landesregierung hat mit dem Masterplan für die Transformation der Verwal-
tung eine Vision entworfen, die Verwaltung grundlegend zu transformieren, sie 
experimentierfreudiger,	digitaler	und	effizienter	zu	gestalten.	Die	Einbindung	und	
das Ausprobieren neuer Technologien ist Teil dieser Maßnahmen, zu deren Um-
setzung F13 beiträgt.

Die mit F13 getesteten Assistenzfunktionen haben das Potenzial, Arbeitsprozesse 
in der Verwaltung zu beschleunigen. Dabei fokussiert sich F13 auf querliegende 
Aufgaben wie das Erstellen von Vermerken, die Recherche von Informationen 
oder das Erstellen von Zusammenfassungen. Das bundesweite Interesse unter-
schiedlicher Behörden aller Ebenen zeigt, dass das Land Baden-Württemberg eine 
Vorreiterrolle in der Erprobung generativer Sprachmodelle einnimmt.

12.  welche Bundesländer und Bundesbehörden bisher Interesse an einer Nutzung 
des KI-Assistenzsystems „F13“ bekundet haben; 

Zu 12.:

Derzeit gibt es noch keine formalen Nutzungsanfragen für F13, da die Anwen-
dung nur als interner Prototyp existiert. Dennoch haben eine Reihe an Bundes-, 
Landes- und Kommunalverwaltungen Interesse an der Technologie geäußert. Mit 
einigen	 befindet	 sich	 das	 Umsetzungsteam	 des	 InnoLab_bw	 im	Austausch,	 um	
perspektivisch gemeinsame Mehrwerte zu generieren.
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13.  inwiefern sie diesen Bundesländern und Bundesbehörden sowie den Kommu-
nen in Baden-Württemberg das KI-Assistenzsystem „F13“ bereitstellen wird; 

Zu 13.:

Im Rahmen der Prototypphase wird angestrebt, F13 zusammen mit baden-würt-
tembergischen Kommunen zu testen und dadurch Erkenntnisse über den Umset-
zungsaufwand einer solchen Bereitstellung zu erhalten. Eine Bereitstellung des 
Prototyps an Behörden außerhalb des Landes ist technisch nicht vorgesehen. 

Im Falle einer Weiterentwicklung von F13 über die Prototypphase hinaus plant 
die Landesregierung, Bereitstellungswege für Länder und Bundesbehörden im 
Sinne einer „Einer-für-Alle“-Anwendung zu prüfen. Leider bestehen im deut-
schen Verwaltungsnetz bisher keine Prozesse, um technische Neuentwicklungen 
„per Knopfdruck“ anderen Stellen zur Verfügung zu stellen.

14.  wie sie KI in den vergangenen fünf Jahren insgesamt gefördert hat bzw. för-
dert (bitte mit konkreter Darstellung der hierfür bereitgestellten Haushalts-
mittel, dem Auftraggeber, dem Empfänger etc.); 

Zu 14.:

Hinsichtlich der Förderungen im engeren Sinne (Zuwendungen) wird auf die 
anliegende Tabelle mit den Angaben des Ministeriums des Inneren, für Digita-
lisierung und Kommunen (IM), des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst (MWK), des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
(UM), des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus (WM), des Ministe-
riums für Soziales, Gesundheit und Integration (SM) sowie des Ministeriums für 
Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) verwiesen.

15.  wie sie die Akzeptanz für den Einsatz von KI in der Landesverwaltung be-
wertet.

Zu 15.:

Zur Akzeptanz von KI in der Landesverwaltung insgesamt liegen der Landes-
regierung keine validen Informationen vor.

Laut Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen war und ist das 
Interesse groß, an den von der Führungsakademie Baden-Württemberg angebote-
nen (Online-)Veranstaltungen zu KI im Rahmen der Digitalakademie@bw teilzu-
nehmen. Auch war die Resonanz der Teilnehmenden auf die bisherigen Informa-
tionsveranstaltungen des InnoLab_bw zu F13 grundsätzlich positiv. Das Wissen 
darüber, was KI kann und welche Herausforderungen in diesem Zusammenhang 
bestehen, ist jedoch noch nicht breit genug gestreut.

Die Akzeptanz in der Landesverwaltung ist erschwert durch die Unsicherheiten 
über die Rahmenbedingungen, unter denen KI rechtskonform und sicher eingesetzt 
werden kann. Dies kann dazu führen, dass sich Verwaltungsbereiche nicht aus-
reichend mit dem Thema beschäftigen und sich daher eher abwartend verhalten. 

Für die Entwicklung der Akzeptanz ist wesentlich, dass den Belangen des Daten-
schutzes und der Informationssicherheit beim Einsatz von KI Rechnung getragen 
wird und dass F13 produktiv für die Verwaltungstätigkeit genutzt werden kann 
und die Einführung weiter begleitet wird. So plant das Ministerium für Kultus, 
 Jugend und Sport hierzu eigene Informationsveranstaltungen für die Mitarbeiten-
den im Kultusressort.

Die Digitalisierung und insbesondere der Einsatz von KI bietet aus Sicht des 
Ministeriums für Finanzen zahlreiche Chancen. So können etwa die Qualität und 
der Service gegenüber Bürgerinnen und Bürgern und gegenüber Unternehmen 
ausgebaut und verbessert werden. Gleichzeitig können die Beschäftigten der Ver-
waltung entlastet und dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden.
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Gleichwohl wägt die Landesregierung sorgfältig mögliche Risiken ab, die mit 
dem Einsatz von KI einhergehen. Wichtig sind eine sorgfältige Programmierung 
und eine kontrollierte Wissensbasis, um die Gefahr von falschen Schlussfolgerun-
gen und Fehlinterpretationen zu reduzieren und ethische Standards zu erfüllen. 
Daher ist den besonderen Anforderungen an die Aufbereitung, Verarbeitung und 
Auswertung von Daten Rechnung zu tragen. Dies ist angesichts der Besonder-
heiten im Umgang mit Steuerdaten und der bestehenden Erlaubnistatbestände für 
eine	Offenbarung	eine	der	größten	Herausforderungen.

Die Landesregierung prüft den Einsatz von KI in der Verwaltung gewissenhaft 
und setzt diese transparent und regelgeleitet ein, um gesamtgesellschaftlich einen 
Mehrwert	zu	schaffen.	Ein	besonderes	Augenmerk	ist	auf	die	Transparenz	zu	le-
gen, sodass das Verwaltungshandeln in der Außenwirkung weiterhin nachvoll-
ziehbar bleibt, um auch die Akzeptanz in der Bevölkerung zu fördern.

Auch wenn F13 mit den bisherigen Einsatzmöglichkeiten von begrenztem Inte-
resse für Hochschulen und Hochschulverwaltungen und Kunst- und Kulturein-
richtungen sein dürfte, wird das Interesse der Hochschulen an der Auseinander-
setzung mit KI-Werkzeugen in der Verwaltung, aber auch in Forschung und Lehre 
vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst als hoch bewertet. Er-
forschung, Entwicklung und Anwendung von KI erfolgt an vielen Hochschulen 
des Landes. Daher ist von einer breiten Akzeptanz der Hochschulen auch für den 
Einsatz von KI-Werkzeugen in Verwaltung und Wissenschaftsmanagement aus-
zugehen, sofern sie geeignete Arbeitserleichterungen versprechen und die Einhal-
tung der gesetzlichen Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit sowie 
allgemeingültige ethische Maßstäbe gewährleisten. In der derzeitigen Auseinan-
dersetzung mit Text-generierenden KI-Werkzeugen werden im Hochschulbereich 
neben den Chancen – zum Beispiel zur Unterstützung im individuellen Lernen, 
oder neuen didaktischen Modellen – auch die Herausforderungen bei der Beurtei-
lung wissenschaftlicher Arbeiten und schriftlicher Prüfungen betrachtet. Für die 
Anwendung von KI im Kunst- und Kulturbereich werden derzeit vor allem Fra-
gen des Urheberrechts kritisch diskutiert.

Nach Einschätzung des Ministeriums der Justiz und für Migration hängt generell 
die Akzeptanz für jedweden Technologieeinsatz zu weiten Teilen weniger von der 
eingesetzten Technologie, als vielmehr vom mittels Technologie zu bearbeiten-
den Geschäftsprozess ab. Während eine weitgehende Zustimmung zum Einsatz 
von KI in Assistenztätigkeiten bestehen dürfte, wird sich diese in eine weitgehen-
de Ablehnung zum Einsatz von KI beispielsweise bei der eigentlichen Entschei-
dungsfindung	wandeln	 –	 vereinfacht	 gesagt	muss	 gelten:	Am	Ende	 entscheidet	
immer der Mensch.

Neben dem konkreten Einsatzgebiet hängt die Akzeptanz maßgeblich davon ab, 
dass	die	oben	unter	Ziffer	5	geschilderten	Maßstäbe	von	vertrauenswürdiger	KI	
berücksichtigt und kommuniziert werden. Hierbei ist auch auf den unterschiedli-
chen Erwartungshorizont verschiedener Interessengruppen Rücksicht zu nehmen. 
Die Beschäftigten der Justiz werden einen anderen Blickwinkel auf diese Themen 
einnehmen als die Bürgerinnen und Bürger. Wiederum eine andere Sichtweise 
dürften professionell Prozessbeteiligte, beispielsweise Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte, einnehmen. Umso mehr ist die Etablierung einer KI-Kultur unter 
Berücksichtigung der Grundsätze vertrauenswürdiger KI erforderlich, um allen 
Interessen gerecht zu werden.

Diese Grundsätze berücksichtigt, geht das Ministerium der Justiz und für Migra-
tion von einer hohen Akzeptanz des Einsatzes von KI in der Justiz über alle Inte-
ressengruppen hinweg aus, da die Mehrwerte für alle Beteiligten erkannt werden.

Das Ministerium für Verkehr sieht sowohl für interne Verwaltungsprozesse als 
auch bei der Ausgestaltung und Transformation des Verkehrssystems große Chan-
cen im Einsatz von KI-Modellen und schätzt Wissensaufbau und Bewusstseins-
bildung als unabdingbar für einen sinnvollen Einsatz von KI ein. KI-basierte Me-
thoden werden bei internen Prozessen im Ministerium für Verkehr nur dort Ak-
zeptanz	finden,	wo	ihre	Vorgehensweisen	und	Entscheidungsfindungen	nachvoll-
ziehbar sind und wo gewährleistet ist, dass sie nicht auf Basis diskriminierender 
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oder anderweitig problematischer Daten entwickelt wurden (vgl. Ausführungen 
zu Frage 5). Vor diesem Hintergrund plant das Ministerium für Verkehr unter-
schiedliche Schulungs- und Informationsangebote für seine Mitarbeitenden. Da 
das Verkehrssystem weitgehend den Charakter kritischer Infrastruktur aufweist, 
können KI-Modelle nur bei einer entsprechenden Risikoeinschätzung zu Betriebs-
sicherheit	 und	Angriffsrobustheit	 im	 tatsächlichen	Verkehrsgeschehen	 zum	Ein-
satz kommen.

Überdies	weist	das	Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz darauf hin: Als Einsatzfelder für KI erscheinen insbesondere Bereiche 
sinnvoll, in denen große Datenmengen durchsucht oder verglichen werden müs-
sen. Beispielhaft sind hier im Bereich der Informationssicherheit das automati-
sierte	Überwachen	von	Protokolldateien	der	IT-Systeme	oder	in	den	Bereich	der	
Labore	und	der	Forschung	das	Durchforsten	der	Messergebnisse	mit	spezifischen	
Algorithmen genannt. So kann KI die Aufgabenerledigung erleichtern und zur 
Ressourcenschonung beitragen. 

Bei der Erstellung von Dokumenten erscheint der Einsatz von KI dann sinnvoll, 
wenn die eingesetzten Anwendungen allen Anforderungen des Datenschutzes und 
der IT-Sicherheit genügen, valide Ergebnisse liefern und sogenannte Halluzinatio-
nen, die ggf. unbemerkt bleiben und infolge negative Auswirkungen für die Ver-
waltung haben können, verlässlich vermieden werden.

Hassler
Staatssekretär
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